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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1987

Norm

HbG §7 Abs1

HbG §12 Abs1

Rechtssatz

Auch wenn das nach § 12 Abs 1 HbG vereinbarte Entgelt hinsichtlich des Verp2ichtungsgrundes von der Entlohnung

nach § 7 Abs 1 HbG verschieden ist, können die anderen Dienstleistungen im Sinne des § 4 Abs 3 HbG doch nicht

schlechthin als völlig unabhängig angesehen werden, da Voraussetzung für diese Sondervereinbarung der

Zusammenhang mit dem Hausbetrieb und das Vorliegen eines Hausbesorgervertrages sind.

Entscheidungstexte
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Veröff: WoBl 1988,49 = WBl 1988,56 = DRdA 1989,119 (Beck - Mannagetta)
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